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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Im Juli 2019 gab ein Entscheid des Bundesgerichts über den Besitz von Cannabis bei
Jugendlichen zu reden. Es sprach einen 16-Jährigen aus Winterthur, der mit 1.4 Gramm
Marihuana erwischt worden war, frei und hob damit einen Strafbefehl und einen
Verweis der Jugendstrafanwaltschaft auf. Damit machte das Bundesgericht klar, dass
von der 2012 vorgenommenen Änderung des BetmG, die es Erwachsenen erlaubt, 10
Gramm Cannabis straffrei auf sich zu tragen, und sie beim Konsumieren nur noch mit
einer Ordnungsbusse statt mit einer Strafuntersuchung zu bestrafen, ersterer Teil auch
für Teenager gelten soll. Dies obwohl der Bundesrat in der Medienmitteilung zum
Inkrafttreten der Revision Folgendes geschrieben hatte: «Für Jugendliche, die
Cannabis konsumieren, gilt diese Gesetzesrevision nicht. Sie werden weiterhin in einem
ordentlichen Verfahren nach der Jugendstrafprozessordnung beurteilt.» Der Konsum
der Droge durch Minderjährige wird allerdings immer noch strafrechtlich verfolgt. 
Nicht zufrieden mit dem Urteil zeigten sich Andrea Geissbühler (svp, BE) und Thomas de
Courten (svp, BL). Das Gericht habe sich über den Willen des Parlaments hinweggesetzt,
welches lediglich eine Lockerung für Volljährige beabsichtigte, so Geissbühler. Weiter
warf sie dem Bundesgericht Naivität vor. De Courten liess verlauten, dass niemand im
Besitz von Cannabis sei, «um es sich unter das Kopfkissen zu legen». Der SVP-Politiker
und seine Parteikollegin beabsichtigen beide, politische Vorstösse zu lancieren, um das
Gesetz zu verbessern. Da der Bundesrat einen Experimentierartikel zur Cannabisabgabe
einführen wollte, war das BetmG zum Zeitpunkt des Urteils ohnehin in Revision. Die
Oberjugendanwaltschaft Zürich, deren Urteil an das Bundesgericht weitergezogen
worden war, bedauerte den Entscheid des Bundesgerichts, da man sich aus Sicht des
Jugendschutzes einen anderen Ausgang erhofft habe. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 20.07.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

1) Bundesgerichtsurteil 6B_509/2018 vom 2.7.19; Medienmitteilung BR vom 31.5.13; TA, 19.7.19; AZ, SGT, 20.7.19
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